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„Zeit für eine neue Zählung“ 

 

Nach über 20 Jahren soll es im Jahr 2011 in Deutschland wieder eine Volkszählung geben. 

Gesetzliche Grundlage für die geplante Erhebung ist das sog. „Zensusgesetz“. Das Gesetz 

wurde im Mai 2009 vom Bundestag verabschiedet. Verabschiedung. Der Bundespräsident 

fertigte das Gesetz am 8. Juli 2009 aus. Tag des In-Kraft-Tretens ist der 16. Juli 2010. 

 

Anders als bei den beiden zuletzt stattgefunden Volkszählungen in den Jahren 1987 und 1983 

sollen diesmal nicht alle, sondern nur maximal 10 Prozent der Bevölkerung befragt werden. 

Um die mit der Zählung verbundenen Grundrechtseingriffe der Betroffenen möglichst gering 

zu halten, wird die Zählung im Wesentlichen im Wege der Auswertung der Melderegister und 

anhand weiterer statistischer Grundlagen erfolgen. 

 

Der 15-jährigen Schülerin S missfällt das Gesetz. Sie sieht darin insbesondere eine Verletzung 

ihrer Persönlichkeitsrechte. Es stört sie auch, dass die Behörden bei einer möglichen 

Befragung Auskünfte über die Religionszugehörigkeit verlangen können. Hierin sieht sie 

einen Verstoß gegen die Religionsfreiheit. In der Verpflichtung zu einer Auskunftserteilung  

sieht sie darüber hinaus eine unzulässige Beeinträchtigung der Meinungsfreiheit. 

 

Ihre Eltern, bei denen die S auch wohnt,  haben kein Verständnis für das Anliegen ihrer 

Tochter. Sie meinen, sie solle sich lieber auf die Schule konzentrieren, als sich Gedanken über 

die nächste Volkszählung zu machen. Die Datenerhebung und -speicherung tue doch 

schließlich keinem weh. Von Ihnen aus könne ruhig jedermann wissen, wo Sie wohnen und 

arbeiten etc. Das seien doch alles nur Formalien. 

 

Die S will das nicht hinnehmen. Sie will das Zensusgesetz stoppen und fasst ihre Kritikpunkte 

schriftlich zusammen, ohne dabei die angeführten Grundrechte mit den einschlägigen 

Grundgesetzartikeln zu benennen. Sie überschreibt Ihre Auflistung mit dem Begriff 
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„Verfassungsbeschwerde“ und sendet das von ihr unterschriebene Schriftstück am 10. Juni 

2010 an das Bundesverfassungsgericht, wo es am 11. Juni 2010 eingeht. Ihre Eltern bezieht 

sie nicht mit ein. 

 

 
Frage:  Hat die Klage Aussicht auf Erfolg? 

 

Auszug (ZensG) 

 

§ 1 Art, Zwecke und Berichtszeitpunkt des Zensus 

(1) Die statistischen Ämter des Bundes und der Länder führen eine Bevölkerungs-, 

Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) mit Stand vom 9. Mai 2011 

(Berichtszeitpunkt) als Bundesstatistik durch. 

(…) 

(3) Der Zensus dient:  

1. der Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen von Bund, Ländern und 

Gemeinden und der Bereitstellung der Grundlage für die Fortschreibung der 

amtlichen Einwohnerzahlen für die Zeit zwischen zwei Volkszählungen, 

2. der Gewinnung von Grunddaten für das Gesamtsystem der amtlichen Statistik 

sowie von Strukturdaten über die Bevölkerung als Datengrundlage insbesondere 

für politische Entscheidungen von Bund, Ländern und Kommunen auf den 

Gebieten Bevölkerung, Wirtschaft, Soziales, Wohnungswesen, Raumordnung, 

Verkehr, Umwelt und Arbeitsmarkt sowie 

3. der Erfüllung der Berichtspflichten nach der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über Volks- und 

Wohnungszählungen (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 14). 

(…) 
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§ 3 Übermittlung von Daten durch die Meldebehörden und durch oberste 

Bundesbehörden 

(1) Zur Aktualisierung des Anschriften- und Gebäuderegisters nach § 2 des 

Zensusvorbereitungsgesetzes 2011 vom 8. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2808) sowie 

zur Vorbereitung und Durchführung des Zensus übermitteln die Meldebehörden den 

statistischen Ämtern der Länder für jede gemeldete Person elektronisch die folgenden 

Daten:  

1.  Ordnungsnummer im Melderegister, 

2.  Familienname, frühere Namen und Vornamen, 

3.  Straße, Straßenschlüssel, Hausnummer und Anschriftenzusätze, 

4.  Wohnort, Postleitzahl und amtlicher Gemeindeschlüssel, 

5.  Tag der Geburt, 

6.  Standesamt und Nummer des Geburtseintrags, 

7.  Geburtsort einschließlich erläuternder Zugehörigkeitsbezeichnungen, 

8.  bei im Ausland Geborenen: Geburtsstaat, 

9.  Geschlecht, 

10.  Staatsangehörigkeiten, 

11.  Familienstand, 

12.  Wohnungsstatus (alleinige Wohnung, Haupt- oder Nebenwohnung), 

13.  Anschrift und Wohnungsstatus in der Gemeinde, aus der die Person zugezogen 

ist, 

14.  Anschrift der zuletzt bewohnten Wohnung in der Gemeinde, 

15.  Tag des Beziehens der Wohnung, 

16.  Tag des Zuzugs in die Gemeinde, 

17.  Herkunftsstaat bei Zuzug aus dem Ausland, 

18.  Tag der Anmeldung bei der Meldebehörde, 

19.  Tag des Wohnungsstatuswechsels, 
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20.  Familienname, frühere Namen, Vornamen, Tag der Geburt und 

Ordnungsnummer des Ehegatten oder des eingetragenen Lebenspartners oder 

der eingetragenen Lebenspartnerin, 

21.  Familienname, frühere Namen, Vornamen, Tag der Geburt und 

Ordnungsnummer der minderjährigen Kinder sowie Familienname, Vornamen, 

Tag der Geburt, Schlüssel und Ordnungsnummer der gesetzlichen Vertreter, 

22.  Tag der letzten Eheschließung oder Begründung der letzten eingetragenen 

Lebenspartnerschaft, 

23.  Tag der Auflösung der letzten Ehe oder letzten eingetragenen 

Lebenspartnerschaft, 

24.  Anschrift des Wohnungsgebers, 

25.  Information über freiwillige Anmeldung im Melderegister, 

26.  Übermittlungssperre nebst Grund der Übermittlungssperre, 

27.  Rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft. 

(…) 

 

§ 7 Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis 

(1) Die statistischen Ämter der Länder führen zum Berichtszeitpunkt eine 

Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis (Haushaltsstichprobe) durch. (…) 

(2) Der auf Grund der Qualitätsvorgaben des Absatzes 1 Satz 2 erforderliche 

Stichprobenumfang soll 10 Prozent der Bevölkerung nicht überschreiten. Die 

Bundesregierung legt zur Erreichung der Ziele des § 1 Absatz 3 und der 

Qualitätsvorgaben des § 7 Absatz 1 durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 

Bundesrates das Stichprobenverfahren sowie den konkreten Stichprobenumfang fest. 

Der Entwurf dieser Rechtsverordnung ist dem Bundesrat bis zum 15. März 2010 

zuzuleiten. 

(…) 
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(4) Erhebungsmerkmale sind:  

1.  Wohnungsstatus, 

2.  Geschlecht, 

3.  Staatsangehörigkeiten, 

4.  Monat und Jahr der Geburt, 

5.  Familienstand, 

6.  Nichteheliche Lebensgemeinschaften, 

7.  Für Personen, die selbst oder deren Elternteil nach dem 31. Dezember 1955 nach 

Deutschland zugezogen sind: früherer Wohnsitz im Ausland und Jahr der Ankunft 

in Deutschland des Befragten oder des Elternteils, 

8.  Zahl der Personen im Haushalt, 

9.  Erwerbsbeteiligung nach den Standards des Arbeitskräftekonzepts der 

Internationalen Arbeitsorganisation oder im Falle der Nichterwerbstätigkeit 

entsprechende Angaben zu der letzten ausgeübten Tätigkeit und für 

Nichterwerbspersonen sowie für alle Personen im Alter unter 15 Jahren zu ihrem 

überwiegenden Status in der Woche des Berichtszeitpunkts, 

10.  Stellung im Beruf, 

11.  ausgeübter Beruf, 

12.  Wirtschaftszweig des Betriebes, 

13.  Anschrift des Betriebes (nur Gemeinde), 

14.  Haupterwerbsstatus, 

15.  höchster allgemeiner Schulabschluss, 

16.  höchster beruflicher Bildungsabschluss, 

17.  aktueller Schulbesuch, 

18.  rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

19.  Bekenntnis zu einer Religion, Glaubensrichtung oder Weltanschauung 

(sunnitischer Islam, schiitischer Islam, alevitischer Islam, Buddhismus, 
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Hinduismus und sonstige Religionen, Glaubensrichtungen oder 

Weltanschauungen). 

 

§ 12 Zentrale Datenverarbeitung und -aufbereitung 

(1) Die erhobenen Daten werden nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zentral verarbeitet 

und aufbereitet. 

(2) Das Statistische Bundesamt ist für die Führung des Anschriften- und Gebäuderegisters im 

Rahmen der Durchführung des Zensus und die damit verbundene Erfüllung der Aufgaben 

nach § 2 des Zensusvorbereitungsgesetzes 2011 zuständig. Bei den Zusammenführungen nach 

§ 9 sind die im Anschriften- und Gebäuderegister gespeicherten Angaben zu nutzen. 

 (…) 

§ 18 Auskunftspflicht und Form der Auskunftserteilung 

(1) Für die Erhebungen nach diesem Gesetz besteht Auskunftspflicht. Die Auskunft über die 

Erhebungsmerkmale nach § 7 Absatz 4 Nummer 19 ist freiwillig. 

(2) Auskunftspflichtig für die Erhebungen nach den §§ 6 und 14 Absatz 3 sind die Eigentümer 

und Eigentümerinnen, die Verwalter und Verwalterinnen, die sonstigen Verfügungs- und 

Nutzungsberechtigten der Gebäude oder Wohnungen. (…) 

(3) Auskunftspflichtig für die Haushaltsstichprobe nach § 7 sowie für die Stichproben nach § 

17 Absatz 2 und 3 sind alle Volljährigen oder einen eigenen Haushalt führenden 

Minderjährigen, jeweils auch für minderjährige Haushaltsmitglieder, die unter den 

ausgewählten Anschriften wohnen. Für volljährige Haushaltsmitglieder, die nicht selbst 

Auskunft geben können, ist jedes andere auskunftspflichtige Haushaltsmitglied 

auskunftspflichtig. Die Auskunftspflicht über Minderjährige oder Personen, die nicht selbst 

Auskunft geben können, erstreckt sich nur auf die Daten, die der auskunftspflichtigen Person 

bekannt sind. 

(…) 
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§ 19 Löschung 

(1) Die Hilfsmerkmale sind von den Erhebungsmerkmalen zum frühestmöglichen Zeitpunkt 

zu trennen und gesondert aufzubewahren. Sie sind, soweit sich nicht aus § 22 Absatz 2 und § 

23 etwas anderes ergibt, zu löschen, sobald bei den statistischen Ämtern die Überprüfung der 

Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit abgeschlossen ist. 

Sie sind spätestens vier Jahre nach dem Berichtszeitpunkt zu löschen. 

(2) Die Erhebungsunterlagen sind nach Abschluss der Aufbereitung des Zensus, spätestens 

vier Jahre nach dem Berichtszeitpunkt zu vernichten. 

 

§ 20 Datenübermittlungen 

(1) Die Datenübermittlungen nach § 3 Absatz 1 und 3 sowie § 4 erfolgen aus den 

vorhandenen Unterlagen. Die Angaben zu § 5 Absatz 1 sind aus den vorhandenen Daten zu 

erstellen, ohne neue Erhebungen durchzuführen. 

(2) Bei der Datenübermittlung im Wege der Datenfernübertragung sind dem jeweiligen Stand 

der Technik entsprechende Maßnahmen zur Gewährleistung von Datenschutz und 

Datensicherheit zu treffen, die insbesondere die Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität 

der Daten gewährleisten; im Falle der Nutzung allgemein zugänglicher Netze sind dem 

jeweiligen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren anzuwenden. 

(…) 


